
Kindertagesbetreuung; 
Erweiterung des Kindergartens St. Vinzenz-Auloh um eine Krippengruppe; 
Bedarfsanerkennung 

 
 

 

Gremium: 
 

Jugendhilfeausschuss Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 

Tagesordnungspunkt: 
 

TOP 11    
 

 

Zuständigkeit: 
 

Amt für 
Kindertagesbetreuung 

 

Sitzungsdatum:  
 

11.11.2021    
 

 

Stadt Landshut, den 
 

12.10.2021 

 

Sitzungsnummer: 
 

4    
 

 

Ersteller: 
 

Frau Nathalie Götz 

 
 
 

Vormerkung: 
 
Die Kath. Kirchenstiftung St. Vinzenz von Paul betreibt im Stadtteil Auloh den Kindergarten St. 
Vinzenz – Auloh. Derzeit hat der Kindergarten Platz für 75 Kindergartenkinder.  
 
Es besteht in der Einrichtung eine zunehmend große Nachfrage nach Krippenplätzen, 
besonders auch für Geschwisterkinder. Der Träger regt daher eine Erweiterung der Einrichtung 
an und erklärt auch die Bereitschaft, hier ebenfalls die Trägerschaft zu übernehmen. 
 
Mit einer Erweiterung des bestehenden Gebäudes kann unter Nutzung der bereits bestehenden 
Infrastruktur mit verhältnismäßig geringem Aufwand ein neues Krippenangebot geschaffen 
werden. Der Kindergarten kann sein Betreuungsangebot damit deutlich erweitern und als 
altersgemischte Einrichtung  von 1 - 6 Jahren in Hinblick auf Familienfreundlichkeit einen 
wichtigen Beitrag im Quartier leisten. 

 
Ausweislich der aktuellen Jugendhilfeplanung besteht im Krippenbereich allgemein und speziell 
auch im Stadtteil Auloh nach wie vor ein offener Versorgungsbedarf. Die Erweiterung des 
Kindergartens um eine Krippengruppe mit insgesamt 12 Plätzen ist ein wichtiger Schritt um den 
großen Bedarf an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu decken und ist somit im besonderen 
Interesse der Stadt.  
 
Eine Bedarfsanerkennung im Sinne des Art. 7 Abs. 1 BayKiBiG ist Voraussetzung für eine 
Investitionskostenförderung nach dem BayKiBiG. Nach sachlicher Prüfung durch das Amt für 
Kindertagesbetreuung wird der Bedarf entsprechend anerkannt. 

 
Aufgrund des erheblichen Mangels an Betreuungsplätzen im Stadtgebiet Landshut sollte 
dringend eine priorisierte Aufnahme von Stadtkindern beachtet werden, um dem bestehenden 
Rechtsanspruch auf Kindergarten- oder Krippenplatz nachkommen zu können.  
 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Jugendhilfeausschuss begrüßt die geplante Erweiterung des Kindergarten St. 
Vinzenz-Auloh um eine Krippengruppe.  
 

2. Die Bedarfsnotwendigkeit einer Krippengruppe mit 12 Plätzen wird festgestellt.  
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt und ermächtigt, vorbehaltlich der Erteilung der 
Betriebserlaubnis, die beantragten 12 Krippenplätze als bedarfsnotwendig 
anzuerkennen.  
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Anlagen:  

 

- Anlage 1:  Antrag (E-Mail) auf Bedarfsanerkennung der Kath. Kirchenstiftung St. Vinzenz von  
Paul Auloh 
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